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Allgemeine Nutzungsbedingungen für den Bezug und die Nutzung von Bildern 
und Videos des Zoo Basel sowie für das Anfertigen von Bildern und Filmen 

(Fotografieren und Filmen im Zoo Basel) 
 
 

 
Die Zoologische Garten Basel AG, Binningerstrasse 40, 4054 Basel (nachfolgend „Zoo Ba-
sel“), ist eine nichtgewinnorientierte Aktiengesellschaft mit gemeinnützigem Charakter. Der 
Zoo Basel ermöglicht die Nähe zwischen Menschen und lebenden Tieren, weckt Emotionen 

und sensibilisiert das Publikum für den Schutz der Natur. Die nachfolgenden Nutzungsbe-
dingungen gelten für den Bezug und die Nutzung von Bildern und Videos des Zoo Basel 
durch Medienschaffende und das Anfertigen von Bildern und Filmen im Zoo Basel zu priva-
ten und zu kommerziellen Zwecken (z.B. für Werbung).  

 
 
1. Medienarchiv des Zoo Basel (Bezug und Nutzung von Bildern und Videos des Zoo 
Basel durch Medienschaffende) 
 
1.1 Allgemeines 
1. Der Zoo Basel führt auf seiner Website unter www.zoobasel.ch/myzoo ein digitales Bild- 
und Videoarchiv mit Bildern bzw. Videos von Tieren aus dem Zoo Basel (sog. „Medienar-

chiv“). Der Zoo Basel bietet interessierten Journalistinnen und Journalisten (nachfolgend 
„Medienschaffenden“) Zugriff auf sein Bild- und Videoarchiv. (Ältere) analoge Bilder und Fil-
me aus dem Zoo Basel können von interessierten Personen und Medienschaffenden beim 
Staatsarchiv Basel-Stadt, Martinsgasse 2, 4001 Basel, bezogen werden; die Nutzungsbedin-

gungen für die analogen Bilder bzw. Filme richten sich nach den Bestimmungen des Staats-
archivs Basel-Stadt.  
 
2. Für die Benutzung des Medienarchivs des Zoo Basel gelten ausschliesslich vorliegende 

Nutzungsbedingungen. Geschäftsbedingungen und andere Vertragsbedingungen von Medi-
enschaffenden, die auf E-Mails, Bestellscheinen, Offerten oder sonstiger Korrespondenz 
vermerkt sind, werden nicht akzeptiert und sind ausdrücklich wegbedungen. Von diesen Nut-
zungsbedingungen abweichende Vereinbarungen zwischen dem Zoo Basel und den Medi-

enschaffenden sind nur mit ausdrücklicher, vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Zoo 
Basel gültig. 
 
1.2 Vertragsschluss und Inhalt 
Medienschaffende erhalten auf Anfrage bei der Pressestelle des Zoo Basel Zugang zum 
Medienarchiv. Der Zoo Basel prüft die Anfrage und stellt den Medienschaffenden ein Pass-
wort zu. Vorliegende Nutzungsbedingungen erlangen Gültigkeit mit der Zustellung des 
Passwortes durch den Zoo Basel. Der Zoo Basel hat das Recht, bei Verdacht auf Miss-
brauch, den Zugang zum Medienarchiv umgehend zu sperren. Medienschaffende können 

die Löschung des Zugangs zum Medienarchiv jederzeit beantragen. Diese Nutzungsbedin-
gungen gelten über die Nutzungszeit des Medienarchivs uneingeschränkt und zeitlich unbe-
schränkt fort.  
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1.3 Rechte an Bildern und Videos aus dem Medienarchiv des Zoo Basel sowie erlaub-
ter Nutzungsumfang 
1. Sämtliche Bilder und Videos aus dem Medienarchiv des Zoo Basel sind urheberrechtlich 
geschützt. Der Zoo Basel verfügt über diese Rechte gemäss den Bestimmungen des Bun-
desgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992. Die 
Bilder und Videos aus dem Medienarchiv des Zoo Basel dürfen nur für die Medienberichter-

stattung über den Zoo Basel in Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Internet und anderen 
(audio)visuellen Medien, die publizistisch bearbeitete und laufend aktualisierte Informationen 
anbieten (periodisch erscheinende Medien), genutzt werden. Jede weitere Nutzung der Bil-
der und Videos aus dem Medienarchiv, z.B. die Nutzung zu Marketingzwecken, die Eingabe 

und Verbreitung in andere elektronischen Datennetze und -archive etc., ist nur mit ausdrück-
licher, vorgängiger schriftlicher Zustimmung durch die Direktion des Zoo Basel gestattet. Ein 
Recht zur Bearbeitung der Bilder und Videos (ausgenommen die übliche Aufbereitung) wird 
nicht eingeräumt.  

 
2. Mit Ausnahme der Nutzung im Rahmen der medialen Berichterstattung (vgl. Ziff. 1.3./1) 
bleiben sämtliche Rechte (Urhebernutzungsrechte, andere Immaterialgüterrechte, Eigentum) 
beim Zoo Basel. In jedem Fall ist die sinnentstellende oder die ein Tier diskriminierende oder 

entwürdigende Nutzung der Bilder und Videos verboten (vgl. auch Ziff. 1.3/4). Dies gilt na-
mentlich auch für die zum Bild bzw. Video gehörende (Bild)legende. Für jede vertragswidrige 
Nutzung von Bildern und Videos haftet der betroffene Medienschaffende uneingeschränkt 
(vgl. auch Ziff. 1.3/4). Die Archivierung der Bilder und Videos sowie die elektronische Spei-

cherung der Bilder bzw. Videos, welche über die Verwendung im Rahmen der erlaubten Nut-
zung hinausgeht, sind nicht gestattet. 
 
3. Der Bezug der Bilder und Videos und die Nutzung im genannten Rahmen (Ziff. 1.3/1) sind 

kostenlos.  
 
4. Der Zoo Basel behält sich das Recht vor, bei jeglichen Verstössen gegen diese Nutzungs-
bedingungen eine Konventionalstrafe im Umfang von CHF 20'000.- zu fordern. Eine Konven-

tionalstrafe in der genannten Höhe wird auf jeden Fall eingefordert bei schweren Verstössen 
gegen diese Nutzungsbedingungen; ein schwerer Verstoss liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor: Bilder und Videos, die für rassistische, pornografische sowie Gewalt verherrli-
chende oder animierende Zwecke gebraucht, im Umfeld von jugendgefährdenden Inhalten 

platziert oder für politische oder religiöse Propaganda genutzt werden. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens bleibt in jedem Fall ausdrücklich vorbehalten. Durch die 
Zahlung der Konventionalstrafe fällt das Verbot der missbräuchlichen Nutzung nicht dahin. 
Jede weitere missbräuchliche Nutzung untersteht der Zahlung der genannten Konventional-

strafe und verpflichtet zur Leistung von Schadenersatz. 
 
1.4 Urhebervermerk / Belegexemplar 
1. Die Bilder und Videos aus dem Medienarchiv des Zoo Basel sind mit folgendem Urheber-
vermerk zu veröffentlichen: „Copyright Zoo Basel“. Bei fehlendem Urhebervermerk ist der 

Zoo Basel berechtigt, dem betroffenen Medienschaffenden den Zugang zum Medienarchiv 
zu sperren.  
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2. Die Verwendung der Bilder und Videos aus dem Medienarchiv ist dem Zoo Basel mit ei-
nem Verwendungsnachweis/Belegexemplar mit Angaben zur Auflage und Streuung zu rap-

portieren.  
 
1.5 Haftung 
Die Medienschaffenden tragen in jedem Fall die volle Verantwortung für die Veröffentlichung 

und Verbreitung eines Bildes bzw. Videos aus dem Medienarchiv des Zoo Basel. Der Zoo 
Basel lehnt jede Haftung ab. Darüber hinaus haftet der Zoo Basel nicht für aus Bild- bzw. 
Videomängeln und sonstigen Mängeln (z.B. unerlaubter Zugriff auf das Medienarchiv durch 
Dritte) entstandene Schäden. 

 
1.6 Missbrauch des Passwortes 
Die Medienschaffenden verpflichten sich, das Passwort für die Nutzung des Medienarchivs 
des Zoo Basel sorgfältig aufzubewahren und haften für die missbräuchliche Verwendung 

ihres Passwortes durch Dritte.  
 
2. Fotografieren und Filmen im Zoo Basel zu privaten Zwecken  
 

2.1 Allgemeines 
Das Fotografieren und Filmen zu privaten Zwecken ist im Zoo Basel erlaubt.  
 
2.2 Veröffentlichung von privaten Bildern und Filmen aus dem Zoo Basel 
1. Jegliche Veröffentlichung von privaten Bildern und Filmen aus dem Zoo Basel, z.B. auf 
Internet-Websites, in öffentlich zugänglichen und/oder kommerziellen Datenbanken etc., ist 
nur nach Vorlage eines Bild- bzw. Filmnachweises und nur mit ausdrücklicher, vorgängiger 
schriftlicher Zustimmung durch die Direktion des Zoo Basel gestattet. 

 
2. Die Genehmigung zur öffentlichen und/oder kommerziellen Nutzung von Bildern und Fil-
men aus dem Zoo Basel, welche von Dritten zu privaten Zwecken angefertigt worden sind, 
wird in jedem Fall verweigert bei Bildern und Filmen, die für rassistische, pornografische so-

wie Gewalt verherrlichende oder animierende Zwecke gebraucht, im Umfeld von jugendge-
fährdenden Inhalten platziert oder für politische oder religiöse Propaganda genutzt werden. 
Die Geltendmachung von Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten. Abgelehnt wird 
ebenfalls die Verwendung von Bildern und Filmen aus dem Zoo Basel, die Tiere entwürdi-

gend zeigen, den Zoo Basel sowie Zoos im Allgemeinen negativ darstellen oder dem Leitbild 
des Zoo Basel entgegenstehen. 
 
3. Der Zoo Basel behält sich die Einleitung rechtlicher Schritte gegen Personen vor, die pri-

vat angefertigte Bilder und Filme ohne Zustimmung des Zoo Basel veröffentlichen (z.B. auf 
Internet-Datenbanken, Web-Bildagenturen, privaten und kommerziellen Websites etc.). 
 
2.3 Haftung 
Der Zoo Basel lehnt jede Haftung für die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildern und 

Filmen von Dritten ab.  
 
3. Fotografieren im Zoo Basel zu kommerziellen Zwecken (insbesondere zu Werbe-
zwecken) 
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3.1 Allgemeines 
Das Fotografieren und Filmen zu kommerziellen Zwecken, insbesondere zu Werbezwecken, 

ist im Zoo Basel nur mit ausdrücklicher, vorgängiger schriftlicher Zustimmung durch die Di-
rektion des Zoo Basel gestattet.  
 
3.2 Veröffentlichung von Bildern und Filmen aus dem Zoo Basel zu kommerziellen 
Zwecken 
1. Die Bedingungen eines Fotoshootings bzw. einer Filmaufnahme sowie der erlaubte Um-
fang der Nutzung des angefertigten Bild- und Filmmaterials sind mit dem Zoo Basel individu-
ell abzusprechen.  

 
2. Die Genehmigung zur Nutzung von Bildern und Filmen aus dem Zoo Basel zu kommerzi-
ellen Zwecken wird in jedem Fall verweigert bei Bildern und Filmen, die für rassistische, por-
nografische sowie Gewalt verherrlichende oder animierende Zwecke gebraucht, im Unfeld 

von jugendgefährdenden Inhalten platziert oder für politische oder religiöse Propaganda ge-
nutzt werden. Abgelehnt wird ebenfalls die Anfertigung und Verwendung von Bildern und 
Filmen aus dem Zoo Basel, die Tiere entwürdigend zeigen, den Zoo Basel sowie Zoos im 
Allgemeinen negativ darstellen oder dem Leitbild des Zoo Basel entgegenstehen. Die Gel-

tendmachung von Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten. Der Zoo Basel behält sich 
die Einleitung rechtlicher Schritte ausdrücklich vor, wenn kommerziell angefertigte Bilder und 
Filme ohne Genehmigung durch den Zoo Basel veröffentlicht werden oder gegen individuelle 
Vereinbarungen verstossen.  

 
3. Der Zoo Basel behält sich das Recht vor, bei jeglichen Verstössen gegen diese Nutzungs-
bedingungen eine Konventionalstrafe im Umfang von CHF 20'000.- zu fordern. Eine Konven-
tionalstrafe in der genannten Höhe wird auf jeden Fall eingefordert bei schweren Verstössen 

gegen diese Nutzungsbedingungen; ein schwerer Verstoss liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor: Bilder und Filme, die für rassistische, pornografische sowie Gewalt verherrlichen-
de oder animierende Zwecke gebraucht, im Umfeld von jugendgefährdenden Inhalten plat-
ziert oder für politische oder religiöse Propaganda genutzt werden. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Schadens bleibt in jedem Fall ausdrücklich vorbehalten. Durch die 
Zahlung der Konventionalstrafe fällt das Verbot der missbräuchlichen Nutzung nicht dahin. 
Jede weitere missbräuchliche Nutzung untersteht der Zahlung der genannten Konventional-
strafe und verpflichtet zur Leistung von Schadenersatz. 

 
4. Die Preise für ein Fotoshooting bzw. eine Filmaufnahme variieren je nach Umfang und 
Aufwand sowie geplanter kommerzieller Nutzung. Interessierte Personen haben sich mit der 
Direktion des Zoo Basel in Verbindung zu setzten.  

 
3.3 Haftung 
Der Zoo Basel lehnt jede Haftung für die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildern und 
Filmen von Dritten ab. Die Haftung des Zoo Basel wird soweit gesetzlich zulässig ausge-
schlossen.  

 
4. Schlussbestimmungen 
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein bzw. werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
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mungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung 
tritt eine den Zweck der Nutzungsbedingungen entsprechende oder zumindest nahe kom-

mende Ersatzbestimmung. Dasselbe gilt für allfällige Lücken in diesen Allgemeinen Nut-
zungsbedingungen.  
 
2. Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Zoo Basel ersetzen alle bisheri-

gen sinngemäss verwendeten Geschäfts- und Nutzungsbedingungen. Der Zoo Basel behält 
sich das Recht vor, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern; neue Nut-
zungsbedingungen werden auch für bestehende Vertragsverhältnisse unmittelbar wirksam.  
 

5. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterstehen schweizerischem materiellem Recht. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz des Zoo Basel (Basel). 
 

 
 
 
Zoologischer Garten Basel AG, Binningerstrasse 40, 4054 Basel 

 


